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Auf alle Fälle, versetzte Ottilie, wäre es nicht übel, wenn man künftig in das Büch-
lein von guten Sitten, nach den Kapiteln, wie man sich in Gesellschaft beim Essen 
und Trinken benehmen soll, ein recht umständliches einschöbe, wie man sich in 
Kunstsammlungen und Museen zu betragen habe. – Gewiß, versetzte der Architekt, 
würden alsdann Kustoden und Liebhaber ihre Seltenheiten fröhlicher mitteilen.

	 Johann Wolfgang von Goethe
	 Die Wahlverwandtschaften





Vorwort

„Quid magis est saxo durum, quid mollius unda? // dura tamen molli saxa 
cavantur aqua.“ – Was ist härter als Stein, was weicher als Wogen? Gleich-
wohl untergräbt das weiche Wasser die harten Felsen: Dieser Vergleich Ovids, 
zu beharrlicher Tätigkeit ermunternd angesichts eines nur mühsam erreichba-
ren Zieles, kann ebenso recht den kleinteiligen, klippenreichen und kräftezeh-
renden Gang einer Dissertation beschreiben. Ein solches Unterfangen kann 
niemals ohne tatkräftige Unterstützung gelingen. Dessen eingedenk gilt mein 
aufrichtiger Dank meiner Doktormutter, Frau Prof. Dr. Eva Inés Obergfell, für 
ihr stets offenes Ohr, ihre ungetrübt-offene Art, ihren Beistand in Rat und Tat 
sowie nicht zuletzt für die zügige Erstellung des Erstgutachtens. In gleicher 
Weise verbunden bin ich Herrn Prof. Dr. Herbert Zech für die rasche Anferti-
gung des Zweitgutachtens. Bisweilen ist es schwierig, in seinen gewundenen 
Sätzen und verworrenen Gedanken den sprichwörtlichen Wald vor lauter 
Bäumen zu finden. Umso wertvoller waren mir die Hinweise von Eileen Mac-
pherson, Jakob Schirrmacher und Nicolas Kollat. Rechtsprechung und 
Schrifttum sind auf dem Stand von April 2025.

Der Mensch neigt zu dem voreiligen Schlusse, dass seine Fortschritte und 
Erfolge ausschließlich die Frucht eigener Leistungen seien, weil sie Anstren-
gungen seinerseits forderten. Dem Fehlschlusse nicht erliegend, danke ich 
meinen Eltern zutiefst für den Halt und die Förderung bei allen meinen Vorha-
ben von Kindesbeinen an. Sie sind es, die meinen Lebensweg erst ermöglicht 
haben. Ihnen ist die Arbeit gewidmet. 

Berlin, April 2025	 Pascal Ebel
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